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§ 2
Die Verwendung von Kadmium als Schutzwerkstoff ist 

nur für die Anwendungsbereiche zulässig, für die folgende 
Forderungen zu erfüllen sind:

— Korrosionsschutz von Teilen elektronischer und elektro
technischer Erzeugnisse bei Einwirken aggressiver Kunst- 
stoffexhalate,

— Lötfähigkeit bei elektronischen und elektrotechnischen Er
zeugnissen.

§3
Anstelle von Kadmium sind für alle anderen Anwendungs

fälle der Oberflächenveredlung vorzugsweise chromatierte 
Zinkschichten anzuwenden.

§ 4

Der Einsatz von Kadmium zur Herstellung von Schutz
schichten auf elektrochemischer • Grundlage für Neu- oder 
Weiterentwicklungen von Technologien oder Konstruktionen 
mit Seriencharakter ist genehmigungspflichtig. Die Einsatz

genehmigung ist in Form eines staatlichen Prüfbescheides 
von der Stahlberatungsstelle Freiberg gemäß den §§ 4 und 5 
der Anordnung vom 2. Juli 1973 über die Stahlberatungsstelle 
(GBl. INr. 33 S. 346) einzuholen.

§5
Die Kontrolle über die Einhaltung dieser Werkstofleinsatz

bestimmung wird vom VEB Lokomotivbau — Elektrotechni
sche Werke „Hans Beimler“ Hennigsdorf als bilanzverant
wortliches Organ durchgeführt

§ 6
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1977 in Kraft.

Berlin, den 15. September 1976
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für Erzbergbau, Metallurgie und Kali

Dr.-Ing. S i n g h u b e r
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